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Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer erstattete am 4. Oktober 2016 Strafanzeige gegen X.________ u.a.
wegen Amtsmissbrauchs, Freiheitsberaubung und schwerer Körperverletzung. Er machte
die Beanzeigte sinngemäss dafür verantwortlich, dass ihm der Führerausweis am 15. Januar
2015 vorsorglich entzogen und per 21. November 2015 nicht wiedererteilt worden war. Die
Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg nahm die Anzeige am 6. Oktober 2016 nicht an
die Hand, was die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau am 7. Oktober 2016
genehmigte. Eine dagegen gerichtete Beschwerde wies das Obergericht des Kantons
Aargau am 2. Dezember 2016 ab, soweit es darauf eintrat.

Der Beschwerdeführer wendet sich mit Eingabe vom 30. März 2017 an das Bundesgericht.

E. 2
Die Beschwerde in Strafsachen ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen
Ausfertigung des angefochtenen Entscheids einzureichen ( Art. 100 Abs. 1 BGG ). Bei der
30-tägigen Beschwerdefrist handelt es sich um eine gesetzliche Frist, die nicht erstreckt
werden kann ( Art. 47 Abs. 1 BGG ). Die Beschwerde an das Bundesgericht hat ein
Begehren, d.h. einen Antrag, und eine Begründung mit Angabe der Beweismittel zu
enthalten ( Art. 42 Abs. 1 BGG ). In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen,
inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ).

E. 3
Die am 30. März 2017 erhobene Beschwerde wurde nicht innert der Frist nach Art. 100
Abs. 1 BGG erhoben. Eine versäumte Frist kann gemäss Art. 50 Abs. 1 BGG indessen
wiederhergestellt werden, wenn die gesuchstellende Person oder deren Vertretung
unverschuldet abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln. Der Beschwerdeführer räumt
ein, die 30-tägige Beschwerdefrist nicht eingehalten zu haben, macht jedoch geltend, er sei
vom 23. November 2016 bis 28. März 2017 in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg
eingesperrt gewesen. Indessen verkennt er, dass der blosse Aufenthalt in einer Strafanstalt,
der keinen neuen Wohnsitz begründet (vgl. Art. 23 Abs. 1 ZGB ) und vorliegend überdies
unbelegt bleibt, für sich alleine keine Fristwiederherstellung im Sinne von Art. 50 BGG zu
rechtfertigen vermag. Dass der angefochtene Beschluss nicht ordnungsgemäss zugestellt
worden wäre (vgl. Art. 87 Abs. 1 StPO zum Zustellungsdomizil), macht der
Beschwerdeführer im Übrigen nicht geltend. Damit ist gestützt auf seine Vorbringen jedoch
nicht ersichtlich, weshalb er während der Beschwerdefrist objektiv gesehen nicht in der
Lage gewesen sein soll, selber oder durch eine Drittperson innert Frist eine Beschwerde
zumindest mit minimaler Begründung einzureichen. Seine Schuldlosigkeit an der Säumnis
ist mithin nicht nachgewiesen. Das Gesuch um Fristwiederherstellung ist abzuweisen. Die
Beschwerde erweist sich als verspätet und damit als offensichtlich unzulässig.



Im Übrigen wäre die Beschwerde auch deshalb unzulässig, weil sie den
Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG in keiner Weise
entspricht. Offen gelassen werden kann unter diesen Umständen, ob der Beschwerdeführer
unter dem Gesichtswinkel von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG zum vorliegenden
Rechtsmittel überhaupt legitimiert ist. Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108
BGG nicht einzutreten.

E. 4
Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Das
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist in Anwendung von Art. 64 BGG wegen
Aussichtslosigkeit abzuweisen. Seiner finanziellen Lage ist mit reduzierten Gerichtskosten
Rechnung zu tragen ( Art. 65 Abs. 2 BGG ).
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